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(1) Edition CLAIREzine, Das Offene Buch – Zukun"sbuch | BETA-Version 0.2, Wien, Frankfurt aM, Wiesbaden, 
Herford, Berlin, Starnberg, KI (2023).

Sandwichposition war gestern. Heute schmiert sich Heidi 
-

unternehmerin begegnen ihr die gleichen Mechanismen wie 

belächelt. Wer gegen etwas ist, fällt raus. Wer klagt, ist ein 
-

sie den Auswein-Salon. Unternehmerinnen und Unternehmer, 

gezwungen sein, ohne besten Rat weiterzugehen, wenn es 

-

-

-
falls auf seine Art etwas NEUES.“(1)
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GELEITWORT

Die deutsche Wirtscha" befindet sich ge-
genwärtig in der wohl schwierigsten Lage seit 
dem Wiederau%au nach dem Zweiten Welt-
krieg. Bedenklich daran ist, dass momentan 
nicht einmal in der Welt der Vorstellungen 
und Visionen ein Weg erkennbar ist, wie 
dieses Land seine unzähligen vernachlässigten 
Baustellen mit den verfügbaren finanziellen, 
personellen und ideellen Mitteln zum Erfolg 
führen könnte.

Da die Situation in der Geschichte Deutsch-
lands seit 1945 beispiellos ist, gibt es keine Pa-
tentrezepte, die die politische Führung oder 
die Wirtscha"selite aus der Schublade ziehen 
könnten, um damit in kurzer Zeit das Ruder 
zum Positiven herumzureißen. Es ist wie bei 
einer Schifffahrt im Nebel: Stillstand und behä-
biges Auf-Sicht-Fahren können sich als ebenso 
tödlich erweisen wie besserwisserisches und 
ideologiegetriebenes Voranpreschen. Die einzig 
erfolgversprechende Strategie ist eine tabufreie 
Analyse der Lage, gefolgt von einer klaren Ziel-
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definition: Wo liegen die Chancen für die Zu-
kun", welche Wege führen dahin und welche 
davon sind im konkreten Fall besonders erfolg-
versprechend? Wenn diese Fragen beantwortet 
und gangbare Wege ausgelotet sind, müssen 
mutige und kompetente Persönlichkeiten das 
Handeln begleiten, überwachen und wenn not-
wendig korrigieren. Dies gilt für Staaten ebenso 
wie für jene Unternehmen, die den Wohlstand 
erwirtscha"en.

Es dür"e außer Zweifel stehen, dass der 
Schlüssel zur Bewältigung der krisenha"en Si-
tuation die Fähigkeit ist, neue, kreative Wege zu 
gehen („sich neu zu erfinden“) sowie Geschä"s-
modelle ständig zu hinterfragen und an die sich 
verändernden Bedingungen anzupassen. Mit 
anderen Worten: Es gilt, auf allen Ebenen eine 
ausgeprägte Innovationskultur zu schaffen, ein 
innovatives Ökosystem, das viel mit dem krea-
tiven Prozess in Kunst und Kultur gemeinsam 
hat: praktisches Ausprobieren, Ernstnehmen 
origineller Ansätze sowie Schaffung von Platt-
formen für individuelles und gemeinsames 
Brainstorming, zudem Erarbeitung kreativer 
Lösungen.

Besondere Bedeutung kommt bei dieser 
Aufgabe den einzelnen Unternehmen aller 
Branchen und Wirtscha"ssektoren zu. Sie sind 
die tragende Säule der wirtscha"lichen Stabili-
tät und der Sicherung des Wohlstands für alle. 
Und hier wird deutlich, dass den Aufsichtsräten 
und Beiräten der Unternehmen in den kom-
menden kritischen Jahren eine wachsende Ver-
antwortung zufallen wird. In ihrer beratenden 
und prozesskontrollierenden Funktion sind sie 
gewichtige Innovationstreiber und Ideengeber 
bei der Überwindung von Trägheit, Stillstand 
und Abstieg.

Dreh- und Angelpunkt für Innovation im 
21. Jahrhundert sind die großen =emenkom-
plexe der fortgeschrittenen Digitalisierung wie 
künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen 
und autonome Systeme, eng verbunden mit 
den Jahrhundertaufgaben Nachhaltigkeit und 
Schutz unseres Lebensraums. Wer hier bei der 
Entwicklung und vor allem praktischen An-
wendung die Nase vorn hat, wird auch auf den 
internationalen Märkten in den ersten Liegen 
mitspielen.

Diese Hightech-Speerspitze der Digitali-
sierung ist nicht einfach gleichzusetzen mit 
dem Einsatz digitaler Hard- und So"ware. Sie 
verlangt vielmehr auch eine Transformation 
des unternehmerischen Denkens in Richtung 
schnelle datenbasierte Entscheidungsfindung 
sowie kreatives Vordenken disruptiver Innova-
tion bei Technologie, Businessmodell und Un-
ternehmensorganisation. Nur so lassen sich die 
inneren und äußeren Aktivitätsfelder der Unter-
nehmen transformieren und eine Ausweitung 

der Businessmöglichkeiten, des Umsatzes und 
der Wertschöpfungsoptionen verwirklichen.

In diesem Rahmen werden Aufsichtsräte in 
den Unternehmen immer größere Bedeutung 
erlangen. Ihnen obliegt es, mit entsprechendem 
Know-how, Einfühlungsvermögen und strategi-
schem Denken ein systematisches Innovations-
management zu etablieren, das zum Ziel hat, ein 
geistiges Umfeld für zukun"sweisende Erneue-
rung zu schaffen – ein auf alle Mitarbeiter aus-
strahlendes Denken in Kategorien von stetiger 
Veränderung und Verbesserung. Voraussetzung 
dafür, dass Aufsichtsräte im Zeitalter von künst-
licher Intelligenz & Co wertvolle Unterneh-
mensbegleiter sein können, ist eine intensive 
Beschä"igung mit den Einsatzmöglichkeiten, 
-chancen und -risiken dieser Zukun"stechno-
logien.

Die idealen Aufsichtsratsmitglieder eines 
im absehbar schwierigen Wettbewerbsumfeld 
der Zukun" erfolgreichen Unternehmens wer-
den Know-how-Träger und -Trägerinnen mit 
ausgewiesener Kompetenz im jeweiligen Bran-
chensegment, in digitalem Denken und in der 
abteilungsübergreifenden Mitarbeiterführung 
sein. Leidenscha" für Innovation, der Wille 
zum Infragestellen des Bestehenden, Engage-
ment für die Überwindung technischer und 
menschlicher Hindernisse sowie überdurch-
schnittliche Kommunikationsfähigkeiten sind 
zusätzlich erforderlich.

Sicherlich muss und kann nicht jeder Auf-
sichtsrat Experte oder Expertin auf jedem ein-
zelnen Gebiet und jeder Ebene des Entschei-
dungsprozesses sein, und manche Aufgaben 
lassen sich ohne Zweifel delegieren. Allerdings 
sind fundierte Kenntnisse über die entschei-
denden Zusammenhänge hinsichtlich der An-
wendungsbedingungen sowie die Vor- und 
Nach teile des Einsatzes moderner digitaler 
Technologie und eine umfassende Wissensbasis 
auf allen branchenspezifischen Feldern uner-
lässlich, um die Erfolgsperspektiven für ein Un-
ternehmen umfassend beurteilen zu können. Es 
geht dabei nicht nur um die Untersuchung der 
technischen und wirtscha"lichen Nützlichkeit 
von Anwendungsfunktionen und -szenarien, 
sondern (insbesondere bei Applikationen nach 
Art von ChatGPT etc) in wachsendem Maß 
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auch um die Überprüfung von Faktoren wie 
Rechtssicherheit und Regelkonformität.

Eines dür"e aus dem Gesagten deutlich wer-
den: Einfacher wird die Aufgabe für den Auf-
sichtsrat der Zukun" nicht werden. Da Com-
pliance- und Ha"ungsthemen immer mehr an 
Bedeutung gewinnen, steigen auch die rechtli-
chen Anforderungen an die Unternehmen und 
ihre Aufsichtsräte. Eine solche Position anzu-

nehmen, wird zunehmend Mut erfordern. Häu-
figere Zusammenkün"e und Sitzungen werden 
wohl zum Normal des kün"igen Aufsichtsrats 
gehören. Und nicht zuletzt werden unortho-
doxe Konzepte Eingang in die Beratungs- und 
Entscheidungsprozesse finden. Die Ideenwelt 
von AufsichtsART® könnte sich dafür als geistes-
verwandter Kreativitätsmotor erweisen.

Sven Neumann
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ZUR HAFTUNG VON ORGANMITGLIEDERN 

BEI EINER RESSORTVERTEILUNG

Johannes Feilmair und Gabriel Straßer er-
örtern in ihrem Beitrag in GesRZ 2023, 96, die 
=ematik der Ressortverteilung für die Ge-
schä"sführung. Die Autoren gehen der Frage 
nach, unter welchen Umständen eine Ressort-
verteilung zulässig ist und welche Auswirkun-
gen diese auf die Ha"ung von Geschä"sführern 
bzw Vorstandsmitgliedern hat.

Eingangs halten die Autoren zur (dispo-
sitiven) Bestimmung des § 21 Abs 1 GmbHG 
fest, dass im Rahmen der darin vorgesehenen 
Gesamtgeschä"sführung die Zustimmung aller 
Geschä"sführer bei sämtlichen Entscheidungen 
der Geschä"sführung erforderlich ist. Die Au-
toren erörtern, dass eine proaktive Zustimmung 
hierbei nicht vorausgesetzt wird, sondern es 
vielmehr ausreicht, wenn einer Geschä"sfüh-
rungsmaßnahme nicht widersprochen wird. Im 
AktG besteht – wie von Feilmair und  Straßer 
festgehalten – eine solche Regelung für die 
Geschä"sführung nicht. Wie von den Autoren 
ausgeführt, nimmt die herrschende Ansicht an, 
dass Gesamtgeschä"sführung dann vorliegt, 
wenn der Vorstand mehrgliedrig ausgestaltet ist.

Zur speziellen =ematik der Ressort- bzw 
Geschä"sverteilung erörtern Feilmair und 
 Straßer, dass sich diese nach örtlichen und sach-
lichen Kriterien richten kann. Die Autoren füh-
ren aus, dass eine Ressortverteilung nach Un-
ternehmensbereichen festgelegt werden kann 
und eigene Ressorts der kaufmännischen oder 
technischen Leitung, im Personalwesen oder 
in der Produktion denkbar sind. Wie von den 
Autoren erörtert, kann eine Ressortverteilung 
darüber hinaus auch funktional festgelegt wer-
den, wobei Feilmair und Straßer anmerken, dass 
Kombinationen zweier verschiedener Organi-
sationsmöglichkeiten ebenfalls denkbar sind. 
Die Autoren halten fest, dass gerade in größeren 
 Aktiengesellscha"en häufig CEO-Modelle auf-

treten und der Vorstandsvorsitzende das Spit-
zenmanagement auf hierarchisch übergeordne-
ter Ebene leitet.

Zur Zuständigkeit bei der Ressortverteilung 
merken die Autoren an, dass das Gesetz die 
Frage, welches Organ für die Erlassung einer 
Ressortverteilung zuständig ist, nicht explizit 
regelt. Zur GmbH führen Feilmair und Straßer 
zustimmend aus, dass in der Literatur die Mög-
lichkeit vertreten wird, eine Ressortverteilung 
durch Gesellscha"erbeschluss vorzusehen. Die 
Autoren halten gleichzeitig fest, dass die Frage, 
ob Geschä"sführer selbst eine Ressortvertei-
lung festlegen können, die ihre Verantwort-
lichkeit für fremde Ressorts reduziert, auch in 
der Literatur umstritten ist. Zur AG führen die 
Autoren aus, dass die Kompetenz zur Erlassung 
einer Geschä"sverteilung in der AG vorrangig 
bei der Hauptversammlung liege, Geschä"s-
verteilungen allerdings überwiegend durch den 
Aufsichtsrat beschlossen werden.

Im Anschluss gehen die Autoren auf die 
=ematik ein, dass auch eine Ressortvertei-
lung keinen Ausschluss der Ha"ung für fremde 
Ressorts bewirkt. Allerdings wird durch eine 
wirksame Ressortverteilung und die hinsicht-
lich fremder Ressorts in diesem Fall bestehende 
Überwachungspflicht die Gesamtverantwort-
lichkeit der Geschä"sführung abgeschwächt. 
Verstärkte Überwachungspflichten bestehen in 
jedem Fall dann, wenn – wie von Feilmair und 
Straßer festgehalten – Missstände im Ressort-
bereich eines anderen Geschä"sführers bzw 
Vorstandsmitglieds erkennbar sind, zudem im 
Fall der Überwachung von Kardinalpflichten.

Für den Fall der Auslagerung der Ha"ung 
für bestimmte Geschä"sbereiche durch Grün-
dung einer Tochtergesellscha" empfehlen die 
Autoren abschließend, dass diesfalls die Ein-
flussnahme der Muttergesellscha" auf die 
Tochtergesellscha" – zum Beispiel durch die 
Einführung einer Konzernrichtlinie oder Ge-
schä"sordnung – klar geregelt wird.

Dr. Michael Barnert, LL.M. 
ist Rechtsanwalt in Wien.
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